
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG): 
Für die JAV-Wahl relevante Vorschriften 
 

§ 5 Arbeitnehmer 
 

(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und 
Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im 
Betrieb, im Außendienst oder mit Telearbeit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten auch die in 
Heimarbeit Beschäftigten, die in der Hauptsache für den Betrieb arbeiten. 
 

(2) Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 
 

1. in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen 
Vertretung der juristischen Person berufen ist; 

2. die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder die Mitglieder einer anderen 
Personengesamtheit, soweit sie durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur 
Vertretung der Personengesamtheit oder zur Geschäftsführung berufen sind, in deren 
Betrieben; 

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend 
durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist; 

4. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend zu 
ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung oder Erziehung beschäftigt werden; 

5. der Ehegatte, der Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte ersten Grades, die in 
häuslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben. 

 
(3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, keine Anwendung auf 

leitende Angestellte. Leitender Angestellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen 
oder im Betrieb 

 
1. zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der Betriebsabteilung 

beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder 
2. Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht 

unbedeutend ist oder 
3. regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die Entwicklung des 

Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und deren Erfüllung besondere 
Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er dabei entweder die Entscheidungen im 
Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst; dies kann auch bei 
Vorgaben insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei 
Zusammenarbeit mit anderen leitenden Angestellten gegeben sein. 

 
(4) Leitender Angestellter nach Absatz 3 Nr. 3 ist im Zweifel, wer 

 
1. aus Anlass der letzten Wahl des Betriebsrats, des Sprecherausschusses oder von 

Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung 
den leitenden Angestellten zugeordnet worden ist oder 

2. einer Leitungsebene angehört, auf der in dem Unternehmen überwiegend leitende Angestellte 
vertreten sind, oder 

3. ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das für leitende Angestellte in dem Unternehmen 
üblich ist, oder, 

4. falls auch bei der Anwendung der Nummer 3 noch Zweifel bleiben, ein regelmäßiges 
Jahresarbeitsentgelt erhält, das das Dreifache der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch überschreitet. 

 
  
§ 14 Wahlvorschriften 
 
 (2)  Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Sie erfolgt nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl, wenn nur ein Wahlvorschlag eingereicht wird oder wenn der Betriebsrat im vereinfachten 
Wahlverfahren nach § 14a zu wählen ist. 

 
 (3) Zur Wahl des Betriebsrats können die wahlberechtigten Arbeitnehmer und die im Betrieb vertretenen 

Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. 
 
 (4) Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer muss von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten 

Arbeitnehmer, mindestens jedoch von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein; in Betrieben mit in der 



Regel bis zu zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern genügt die Unterzeichnung durch zwei 
Wahlberechtigte. In jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch fünfzig wahlberechtigte Arbeitnehmer. 

 
 (5) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muss von zwei Beauftragen unterzeichnet sein. 
 
 

§ 14a Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe 
 

(1) In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig wahlberechtigten Arbeitnehmern wird der Betriebsrat in 
einem zweistufigen Verfahren gewählt. Auf einer ersten Wahlversammlung wird der Wahlvorstand nach 
§ 17a Nr. 3 gewählt. Auf einer zweiten Wahlversammlung wird der Betriebsrat in geheimer und 
unmittelbarer Wahl gewählt. Diese Wahlversammlung findet eine Woche nach der Wahlversammlung 
zur Wahl des Wahlvorstands statt. 
 

(2) Wahlvorschläge können bis zum Ende der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands nach § 17a 
Nr. 3 gemacht werden; für Wahlvorschläge der Arbeitnehmer gilt § 14 Abs. 4 mit der Maßgabe, dass für 
Wahlvorschläge, die erst auf dieser Wahlversammlung gemacht werden, keine Schriftform erforderlich 
ist. 
 

(3) Ist der Wahlvorstand in Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig wahlberechtigten Arbeitnehmern nach 
§ 17a Nr. 1 in Verbindung mit § 16 vom Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat oder 
nach § 17a Nr. 4 vom Arbeitsgericht bestellt, wird der Betriebsrat abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 
auf nur einer Wahlversammlung in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Wahlvorschläge können 
bis eine Woche vor der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats gemacht werden; § 14 Abs. 4 gilt 
unverändert. 
 

(4) Wahlberechtigten Arbeitnehmern, die an der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats nicht 
teilnehmen können, ist Gelegenheit zur schriftlichen Stimmabgabe zu geben. 
 

(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern können der Wahlvorstand und 
der Arbeitgeber die Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens vereinbaren. 

 

 

§ 16 Bestellung des Wahlvorstands 
 

(1) (…) Für jedes Mitglied des Wahlvorstands kann für den Fall seiner Verhinderung ein Ersatzmitglied 
bestellt werden. In Betrieben mit weiblichen und männlichen Arbeitnehmern sollen dem Wahlvorstand 
Frauen und Männer angehören. Jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft kann zusätzlich einen dem 
Betrieb angehörenden Beauftragten als nicht stimmberechtigtes Mitglied in den Wahlvorstand 
entsenden, sofern ihr nicht ein stimmberechtigtes Wahlvorstandsmitglied angehört. 

 
(2) Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats kein Wahlvorstand, so bestellt ihn das 

Arbeitsgericht auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten oder einer im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaft; Absatz 1 gilt entsprechend. In dem Antrag können Vorschläge für die Zusammensetzung 
des Wahlvorstands gemacht werden. (...) 

 
(3) Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats kein Wahlvorstand, kann auch der 

Gesamtbetriebsrat oder, falls ein solcher nicht besteht, der Konzernbetriebsrat den Wahlvorstand 
bestellen. (...) 

 
 
§ 18 Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
 

(1) … Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht nach, so ersetzt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag 
des Betriebsrats, von mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaft. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
 

§ 19 Wahlanfechtung 
 

(1) Die Wahl kann beim Arbeitsgericht angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das 
Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist und eine Berichtigung nicht 
erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst 
werden konnte. 

(2) Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlberechtigte, eine im Betrieb vertretene 
Gewerkschaft oder der Arbeitgeber. Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, 
vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig. 



 
 
§ 20 Wahlschutz und Wahlkosten 
 

(1) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats behindern. Insbesondere darf kein Arbeitnehmer in der 
Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden. 

(2) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch 
Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen. 

(3) Die Kosten der Wahl trägt der Arbeitgeber. Versäumnis von Arbeitszeit, die zur Ausübung des 
Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvorstand oder zur Tätigkeit als Vermittler (§ 18a) erforderlich ist, 
berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts. 

 
 
§ 60 (Jugend- und Auszubildendenvertretung) Errichtung und Aufgabe 
 

(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt. 

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften die 
besonderen Belange der in Absatz 1 genannten Arbeitnehmer wahr. 

 
 
§ 61 Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
 

(1) Wahlberechtigt sind alle in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer des Betriebs. 
(2) Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; § 8 

Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. Mitglieder des Betriebsrats können nicht zu Jugend- und 
Auszubildendenvertretern gewählt werden. 

 
§ 62 Zahl der Jugend- und Auszubildendenvertreter,  
Zusammensetzung der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
 
 (1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in Betrieben mit in der Regel 

5 bis 20 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus einer Person, 
21 bis 50 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 3 Mitgliedern, 
51 bis 150 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 5 Mitgliedern, 
151 bis 300 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 7 Mitgliedern, 
301 bis 500 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 9 Mitgliedern, 
501 bis 700 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 11 Mitgliedern, 
701 bis 1.000 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 13 Mitgliedern, 
mehr als 1.000 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus 15 Mitgliedern. 

 
(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung soll sich möglichst aus Vertretern der verschiedenen 
Beschäftigungsarten und Ausbildungsberufe der im Betrieb tätigen in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer 
zusammensetzen. 

 
(3)  Das Geschlecht, das unter den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern in der Minderheit ist, muss 
mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis in der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
vertreten sein, wenn diese aus mindestens drei Mitgliedern besteht. 

 
 
§ 63 Wahlvorschriften 
 

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. 
(2) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung bestellt der 

Betriebsrat den Wahlvorstand und seinen Vorsitzenden. Für die Wahl der Jugend- und 
Auszubildendenvertreter gelten § 14 Abs. 2 bis 5, § 16 Abs. 1 Satz 4 bis 6, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 
3 sowie die §§ 19 und 20 entsprechend. 

(3) Bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand nicht oder nicht spätestens sechs Wochen vor Ablauf der 
Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung oder kommt der Wahlvorstand seiner Verpflichtung 
nach § 18 Abs. 1 Satz 1 nicht nach, so gelten § 16 Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und § 18 Abs. 1 
Satz 2 entsprechend; der Antrag beim Arbeitsgericht kann auch von jugendlichen Arbeitnehmern gestellt 
werden. 

(4) In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer gilt auch § 14a 
entsprechend. Die Frist zur Bestellung des Wahlvorstands wird im Fall des Absatzes 2 Satz 1 auf vier 
Wochen und im Fall des Absatzes 3 Satz 1 auf drei Wochen verkürzt. 

(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer gilt § 14a Abs. 5 
entsprechend. 

 



 
§ 64 Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit 
 

(1) Die regelmäßigen Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung finden alle zwei Jahre in der Zeit 
vom 1. Oktober bis 30. November statt. Für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
außerhalb dieser Zeit gilt § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 6 und Abs. 3 entsprechend. 

(2) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit 
beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine Jugend- 
und Auszubildendenvertretung besteht, mit Ablauf von deren Amtszeit. Die Amtszeit endet spätestens 
am 30. November des Jahres, in dem nach Absatz 1 Satz 1 die regelmäßigen Wahlen stattfinden. In 
dem Fall des § 13 Abs. 3 Satz 2 endet die Amtszeit spätestens am 30. November des Jahres, in dem die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung neu zu wählen ist. In dem Fall des § 13 Abs. 2 Nr. 2 endet die 
Amtszeit mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der neu gewählten Jugend- und 
Auszubildendenvertretung. 

(3) Ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, das im Laufe der Amtszeit das 25. Lebensjahr 
vollendet, bleibt bis zum Ende der Amtszeit Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

 
 
§ 78 Schutzbestimmungen 
 
Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsausschusses, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 
1 genannten Vertretungen der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, einer tariflichen Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) 
und einer betrieblichen Beschwerdestelle (§ 86) sowie Auskunftspersonen (§ 80 Abs. 2 Satz 3) dürfen in der 
Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt 
oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
 
 
§ 78a Schutz Auszubildender in besonderen Fällen 
 

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen Auszubildenden, der Mitglied der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, des Betriebsrats, der Bordvertretung oder des Seebetriebsrats ist, nach 
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu 
übernehmen, so hat er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses dem 
Auszubildenden schriftlich mitzuteilen. 

(2) Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung 
des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung, so gilt 
zwischen Auszubildendem und Arbeitgeber im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis ein 
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. Auf dieses Arbeitsverhältnis ist insbesondere § 37 
Abs. 4 und 5 entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines Jahres nach 
Beendigung der Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung, des Betriebsrats, der 
Bordvertretung oder des Seebetriebsrats endet. 

(4) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses beim Arbeitsgericht beantragen, 

 
1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach Absatz 2 oder 3 nicht begründet wird, oder 
2. das bereits nach Absatz 2 oder 3 begründete Arbeitsverhältnis aufzulösen, 

 
wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller Umstände die 
Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht sind der Betriebsrat, 
die Bordvertretung, der Seebetriebsrat, bei Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretung auch diese 
Beteiligte. 
 

(5) Die Absätze 2 bis 4 finden unabhängig davon Anwendung, ob der Arbeitgeber seiner Mitteilungspflicht 
nach Absatz 1 nachgekommen ist. 

 
 
§ 103 Außerordentliche Kündigung und Versetzung in besonderen Fällen 
 

(1) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrats, der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung und des Seebetriebsrats, des Wahlvorstands sowie von 
Wahlbewerbern bedarf der Zustimmung des Betriebsrats. 

(2) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann das Arbeitsgericht sie auf Antrag des 
Arbeitgebers ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung unter Berücksichtigung aller Umstände 
gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter. 

(3) Die Versetzung der in Absatz 1 genannten Personen, die zu einem Verlust des Amtes oder der 
Wählbarkeit führen würde, bedarf der Zustimmung des Betriebsrats; dies gilt nicht, wenn der betroffene 



Arbeitnehmer mit der Versetzung einverstanden ist. Absatz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass 
das Arbeitsgericht die Zustimmung zu der Versetzung ersetzen kann, wenn diese auch unter 
Berücksichtigung der betriebsverfassungsrechtlichen Stellung des betroffenen Arbeitnehmers aus 
dringenden betrieblichen Gründen notwendig ist. 

 
 
§ 119 Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder 
 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
 

1. eine Wahl des Betriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung, 
des Seebetriebsrats oder der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder 5 bezeichneten Vertretungen der 
Arbeitnehmer behindert oder durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch 
Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflusst, 

2. die Tätigkeit des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der 
Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der 
in § 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, der in § 76 
Abs. 8 bezeichneten tariflichen Schlichtungsstelle, der in § 86 bezeichneten betrieblichen 
Beschwerdestelle oder des Wirtschaftsausschusses behindert oder stört, oder 

3. ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des 
Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der 
Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der 
Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, der in § 76 Abs. 8 bezeichneten Schlichtungsstelle, der in § 
86 bezeichneten betrieblichen Beschwerdestelle oder des Wirtschaftsausschusses um seiner 
Tätigkeit willen oder eine Auskunftsperson nach § 80 Abs. 2 Satz 3 um ihrer Tätigkeit willen 
benachteiligt oder begünstigt. 

 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der 

Bordvertretung, des Seebetriebsrats, einer der in § 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der 
Arbeitnehmer, des Wahlvorstands, des Unternehmers oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft 
verfolgt. 

 


